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Veranlasste Leistungen 

Gemeinsamer Bundesauschuss ermöglicht Heil-
mittelbehandlungen auch per Video 
Berlin, 21. Oktober 2021 – Bisher können Heilmittelbehandlungen wie 
Sprach- und Ergotherapie – abgesehen von den zeitlich befristeten 
Corona-Sonderregelungen – ausschließlich in der Praxis der Therapeutin 
oder des Therapeuten oder im häuslichen Umfeld stattfinden. Der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA) hat heute mit einer Änderung der 
Heilmittel-Richtlinien ermöglicht, dass Heilmittelleistungen zukünftig 
auch telemedizinisch erbracht werden können. Welche der konkreten 
verordnungsfähigen Heilmittel hierfür geeignet sind, sollen hingegen der 
GKV-Spitzenverband und die Spitzenorganisationen der Heilmittelerbrin-
ger bis Ende 2021 vertraglich festlegen. Das hatte das „Gesetzes zur digi-
talen Modernisierung von Versorgung und Pflege“ vorgegeben. 

„Ging es in der Corona-Pandemie darum, dank der Technik Therapien 
anzubieten, zugleich aber persönliche Kontakte und damit auch ein In-
fektionsrisiko zu begrenzen, gehen wir jetzt weiter. Heute hat der Ge-
meinsame Bundesausschuss in den Heilmittel-Richtlinien die Vorausset-
zungen für eine dauerhafte telemedizinische Regelung beschlossen. Ge-
rade im ländlichen Raum kann die Videobehandlung dazu beitragen, 
lange Fahrtwege einzusparen“, erläuterte Dr. Monika Lelgemann, unpar-
teiisches Mitglied des G-BA und Vorsitzende des Unterausschusses Ver-
anlasste Leistungen. „Nach wie vor kritisch sehe ich die vom Gesetzge-
ber vorgenommene Kompetenzverlagerung: Statt eines transparenten 
Beratungsverfahrens beim G-BA sollen nun Verträge definieren, welche 
Heilmittel und welche Therapiesituation für eine Videobehandlung ge-
eignet sind. Wird die Videotherapie nicht sachgerecht angewendet, 
kann es zu schwerwiegenden negativen Effekten in der Patientenversor-
gung kommen. Genau das hätte der G-BA mit seinen Verfahren unter 
wissenschaftlicher Begleitung verhindert – Vertragsverhandlungen kön-
nen das nicht leisten.“ 

Wie wird eine Heilmittelbehandlung per Video vereinbart? 

Sofern keine medizinischen Gründe gegen eine telemedizinische Versor-
gung sprechen, verständigen sich die Therapeutin oder der Therapeut 
mit der Patientin oder dem Patienten gemeinsam darüber, ob Behand-
lungseinheiten auch per Video erbracht werden sollen. Dies ist für beide 
Seiten freiwillig und ein Wechsel zu einer Behandlung in Präsenz jeder-
zeit möglich. 

 

http://www.g-ba.de/
http://www.g-ba.de/presse-rss


 
Seite 2 von 3 

 Pressemitteilung Nr. 37 / 2021 
vom 21. Oktober 2021 

  Ab wann können Heilmittel auch telemedizinisch erbracht werden? 

Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie, Ergotherapie, bestimmte Arten der 
Physiotherapie und Ernährungstherapie können aufgrund pandemiebe-
dingter Corona-Sonderregelungen des G-BA bis 31. Dezember 2021 als 
Videobehandlung erfolgen. 

Die regelhafte Möglichkeit für eine telemedizinische Heilmittelbehand-
lung besteht, sobald die Beschlüsse zur Änderung der Heilmittel-Richtli-
nien für die vertragsärztliche und vertragszahnärztliche Versorgung in 
Kraft getreten sind und der GKV-Spitzenverband mit den Spitzenorgani-
sationen der Heilmittelerbringer entsprechende bundeseinheitliche Ver-
träge geschlossen hat. Voraussetzung hierfür ist, dass das Bundesminis-
terium für Gesundheit keine rechtlichen Einwände gegen die heutigen 
Beschlüsse hat. 

Hintergrund 

Der G-BA hat die Aufgabe, die Verordnung von Heilmitteln wie Kranken-
gymnastik, Lymphdrainage oder Ergo-, Stimm- und Sprachtherapie für 
gesetzlich Krankenversicherte zu regeln. Die Richtlinien bestimmen ent-
sprechend die Voraussetzungen, unter denen Heilmittel von niederge-
lassenen (Zahn-)Ärztinnen und (Zahn-)Ärzten sowie Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten verordnet werden können. Zudem wird die 
Zusammenarbeit mit den Heilmittelerbringerinnen und Heilmittelerbrin-
gern geregelt. Im Heilmittelkatalog der Richtlinien ist festgelegt, welche 
Heilmittel bei welchen Erkrankungen bzw. Krankheitsanzeichen in wel-
cher Menge und Frequenz verordnet werden können. 

Nähere Informationen sind auf der Website des G-BA zu finden: 

• Verordnung von Heilmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung 
• Verordnung von Heilmitteln in der vertragszahnärztlichen Versor-

gung 
 

https://www.g-ba.de/themen/veranlasste-leistungen/heilmittel/verordnung-heilmittel-vertragsaerzte/
https://www.g-ba.de/themen/veranlasste-leistungen/heilmittel/verordnung-heilmittel-vertragszahnaerztliche-versorgung/
https://www.g-ba.de/themen/veranlasste-leistungen/heilmittel/verordnung-heilmittel-vertragszahnaerztliche-versorgung/
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbst-
verwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt in Form von Richtlinien 
den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für etwa 73 Millionen Versicherte. Der 
G-BA legt fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV übernommen werden. 
Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entspre-
chend der Patientenbeteiligungsverordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an 
den Beratungen des G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das Parlament 
durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche Vorgaben für die kon-
krete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen Richtlinien haben den Charak-
ter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medizinischen 
Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die medizinische Not-
wendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der Krankenkassen. Zudem 
hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements und der Qualitätssiche-
rung in der ambulanten und stationären Versorgung. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.g-ba.de. 

http://www.g-ba.de/

